
Rechtsprechung
Urteil des Bundessozialgerichts ber Kindergeld nach enm BVG

erläutert DO Bernmard Hegemann Köln

El DIE VOR BEGINN DES POSTULATIS BZW. NOVIZIATS BEREILS
BER EINE ABGES  SENE BERUFSAUSBILDUNG J

FÜR DIE ELL DES POSTULAIS UND NOVIZIATS AUF
WAÄAISENRENTE, WEIL DAS UND ZEITEN DER
BERUFSAUSBILDUNG FÜR DEN OR DARSTIELLEN

Urteil des Bundessozlalgerichts assel VOo 19 Juli 1972
Az. 405/71

In dem Rechtsstreit

Anna W., Klägerin und Revisionsbeklagte,

den Freistaat Bayern, vertreten durch das Landesversorgungsamt ayern,
Beklagten un:! Revisionskläger
hat der Senat des Bundessozialgerichts auf die mündliche Verhandlung VO

Juli 1072 für Recht erkannt:
Die KRevision des Beklagten das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts VO

Mai1ı 19071 wird als unbegründet zurückgewiesen.
Der Beklagte hat der Klägerin die außergerichtlichen Kosten des Revisionsverfahrens

erstatten

GRÜUNDE

Die Mai 1943 geborene Klägerin bezog Waisenrente nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz nach ihrem Dezember 10944 gefallenen ater Max
Sie besuchte die „Mittelschule für Mädchen der Kongregation der Armen Schulschwe-
stern VO:  - Unserer Lieben TauU  K 1n und wurde VO  ; September 1960 bis Juli 19673
VO: Provinzialat dieser Kongregation ZUT Kindergärtnerin ausgebildet (ein Jahr Vor-
praktikum, wel Jahre Seminar). Das Versorgungsamt bewilligte ihr durch Bescheid
VO: April 1961 die Waisenrente uch über die Vollendung des 18 Lebensjahres
hinaus bis ZU Abschluß@ß der Berufsausbildung 1mM Juli 19673 Anschließend War die
Klägerin als Kindergärtnerin 1n einem Pfarrrkindergarten atıg.
Mit Schreiben VO 28 Juli 19606 beantragte S1IE die Weitergewährung der Waisenrente
für die eit VO August 19606 bis ZUI1 August 1967, da G1e sich während dieser
eit 1n Berufsausbildung befinde. Sie fügte eine Bescheinigung des Provinzialats der
Armen Schulschwestern bei. Danach sollte S1€e ın dieser eit zwecks Ausbildung für
den Beruf der Ordensschwester das für die Aufnahme 1n die Kongregation vorge-
schriebene Postulat und Noviziat absolvieren. Der Antrag wurde durch Bescheid des
Versorgungsamt VO September 1966 mit der Begründung abgelehnt, das für
den Eintritt 1n einen Orden vorgeschriebene Postulat und Noviziat sel keine Berufs-
ausbildung Der Widerspruch WAar erfolglos (Widerspruchsbescheid VO März 1967)
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Das Sozialgericht (SG) hat durch Urteil VO: Februar 1970 die angefochtenen Be-
scheide aufgehoben und den Beklagten verurteilt, der Klägerin Waisenrente für die
eit VO: o @A August 19066 Dis ZUuU 5 ugust 1967 gewähren. Es hat die Berufung
zugelassen. Die Berufung des Beklagten hat das Bayerische Landessozialgericht
durch Urteil VO Mai 1971 zurückgewiesen un:! 1n den Entscheidungsgründen aus-

geführt, die Klägerin habe sich 1n der eit VO: August 1966 bis ZU August 1967
1n Berufsausbildung befunden. Sie ce1 während ihres Novizlats un:! Postulats ZUTI

Aufnahme die Kongregation der Armen Schulschwestern ZuU Beruf der Ordens-
kindergärtnerin ausgebildet worden. ährend dieser eit habe 6S1e keinen Beruf
ausgeübt; mit Kindern G@1 S1e nicht 1n Berührung gekommen. Die Klägerin habe WarTr

den Beruf der Kindergärtnerin bereits erreicht gehabt, n  1e habe ber „hinsichtlich der
wirtschaftlichen Komponente des Berufsbegriffs” einen Wechsel vorgenomMmMeEN, indem
661e nunmehr Ordensschwester mit dem Recht auf „Sorge für zeitliches un ew1ges
Wohl“ während der Dauer der Ordenszugehörigkeit habe werden wollen. Zur Er-
reichung dieses Zieles ber seien Postulat un Noviziat unabdingbar notwendig C

Wegen dieser Umstellung auf ine LEUE Existenzgrundlage könne uch nicht
VO  - iıner bloßen Weiterbildung VO Beruft der weltlichen Kindergärtnerin dem der
Ordensschwester gesprochen werden. Die Tätigkeit 1mM Rahmen e1Nes Ordens falle unter
den Berufsbegriff des BV  @ Der VO Orden seinen Angehörigen gewährte Unterhalt
beruhe WAar auf einem familienähnlichen Gemeinschaftsverhältnis. Wirtschaftliche
Grundlage hierfür celen ber 1mM wesentlichen die Arbeitsleistungen bzw Werke der
Ordensangehörigen, die den Orden ZUT Unterhaltsleistung überhaupt ST befähigten.
Die Ordensangehörigkeit ıner Kindergärtnerin diene uch der Befriedigung geilstiger
Bedürfnisse der Bevölkerung; denn weiıite Bevölkerungskreise 1n Bayern bevorzugten
Kindergärten, die VO  } Ordensschwestern geleitet würden.
Das LSG hat die Kevision zugelassen.
Der Beklagte hat SCcHCIL das ihm >8 Mai 1971 zugestellte Urteil Juni 1971
Revision eingelegt un diese nach Verlängerung der Revisionsbegründungsifrist bis
ZU ugust 19071 durch einen Schritftsatz VO >6 Juli 1971, eingegangen beim
Bundessozialgericht 7 Juli 1971, begründet.
Er beantragt,

das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts VO: Mai OE un: das
Urteil des Sozialgerichts München VO Februar 1970 aufzuheben un! die
Klage den Bescheid des Versorgungsamtes Landshut VO Septem-
ber 1966 1n der Fassung des Widerspruchsbescheides VO arz  (Da 1967
als unbegründet abzuweisen.

In seiner Revisionsbegründung rügt der Beklagte die Verletzung des 45 Abs
Buchst. BVG i.d. des D un! Neuordnungsgesetzes und führt dazu aus,

Berufsausbildung Se1 die Ausbildung für einen zukünftigen, Entgelt auszuüben-
den Beruf, die die Arbeitskraft und Arbeitszeit des Auszubildenden ausschließlich
der überwiegend 1n Anspruch nehme; iıne bloße Vertiefung der Kenntnisse 1n dem
bereits erlernten Beruft könne nicht als ıne Berufsausbildung der genannten Vor-
schrift angesehen werden. Ein Ordensangehöriger erziele kein eigenes Erwerbsein-
kommen. Der ihm VO Orden gewährte Unterhalt Gel nicht VO  5 einer Berufstätigkeit
abhängig, werde vielmehr aufgrund eines familienähnlichen Gemeinschaftsverhält-
nN1ısses geleistet. Das Argument, die Reichsversicherungsordnung behandle ın

SS 160 Abs und 228 Abs Nr. den Unterhalt als Arbeitsentgelt, übersehe, daß
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die RVO aaQ 1LLULr das Versicherungsverhältnis für diese spezielle Art VO  - Gegenlei-
für ine geleistete Arbeit regeln wolle Innerhalb der Ordensgemeinschaft fehle

ber das VO:  > der RV!  O vorausgesetzte yegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen
Arbeit un Entgelt. Dalßt e1n Novize für den Orden irgendeine Arbeit leiste, ce1l nicht
rechtliche Voraussetzung für die Aufnahme ın die Gemeinschaft wenn uch regelmäßi-

Nebenfolge). Postulat un! Noviziat bildeten den Ovizen nicht dazu heran, durch
eigene Arbeitsleistung seinen Unterhalt verdienen. Der Eintritt 1n einen Orden
diene uch nicht dazu, eine höher wertende Tätigkeit als klösterliche Kindergärtnerin

erreichen. Auch WEe'’ die Klägerin davon ausgehe, daß S1e den ihr anvertrauten
Kindern als Ordensschwester mehr auf den Lebensweg mitzugeben habe als 1n ihrer
Eigenschaft als „weltliche“ Kindergärtnerin, würde 1es5 doch 1IUTL 1ne „Weiterbil-
dung”“” bedingen, nicht ber ine Ausbildung für einen „neuen”“ Beruf Die Klägerin
erweıtere durch ihre religiöse Bindung nicht ihren Tätigkeitsbereich, sondern CNSC ihn
eın

Die Klägerin beantragt sinngemäß, die Revision zurückzuweisen.

I1
Die evision ist kraft Zulassung statthaft (S 162 Abs Nr. 5GG); der Beklagte
hat 61e form- un! fristgerecht eingelegt un begründet (8S 164, 5GG) Die Kevision
ist daher zulässig; sachlich konnte G1e dagegen keinen Erfolg haben. Das LSG hat
Ergebnis zutreffend entschieden, dafß der Klägerin für die eit VO' ] BA August 1966
bis ZU) August 1967 Waisenrente nach Vollendung des 18 Lebensjahres zusteht.

Streitig i1st hier 1L1U5 Versorgung FÜr bereits abgelaufene Zeitraume, daß die Beru-

fung sich nach S  SI 148 Nr. S5GG ausgeschlossen ware. Das hat 61e ber 1n
seinem Urteil ausdrücklich zugelassen 150 Nr. 5G G) daß das Berufungsgericht
eın Sachurteil erlassen mußte
Die VO  - der Klägerin für die eit nach der Vollendung des 18 Lebensjahres begehrte
Waisenrente ist ine laufende Versorgungsleistung. Daher ist nacheinander das für die

jeweiligen Zeiträume geltende Recht heranzuziehen, hier Iso für die eit bis ZUM

Dezember 1966 das BVG id des Gesetzes A AÄnderung un Erganzung des
Kriegsopferrechts (vom Februar 1964, BGBI Seite ö5 NO!  C ——) und FÜr die
folgende eit id des Gesetzes ZUTr: Änderung un! Ergänzung des Kriegsopferrechts
(vom Dezember 1966, BGBI e1lte 750 NO!  CN —) Nach 4.5 Abs Buch-
stabe BVG idF des NO  ® ist die Waisenrente nach Vollendung des Lebensjahres
für ine unverheiratete Waise gewähren, die sich ın Schul- der Berufsausbildung
befindet, längstens bis ZUr Vollendung des Lebensjahres. Nach 45 Abs Buch-
stabe BVG id des NOG Jet unverheirateten Waisen nach Vollendung des

Lebensjahres die Waisenrente gewähren, wenn s1ie sich 1n einer Schul- der
Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend 1ın Anspruch nımmt un!
nicht mit der Zahlung VO  5 Dienstbezügen, Arbeitsentgelt der sonstigen Zuwendungen

entsprechender Höhe verbunden ist, längstens bis F N Vollendung des Lebens-
jahres. Da die Klägerin 1n der gesamten streitigen eit das 25 Lebensjahr noch icht
vollendet hatte un! die sontigen, durch das NO  C Neu 1n den Gesetzeswortlaut auf-
genomMMeENEN Voraussetzungen bereits 1 zeitlichen Geltungsbereich des NOG
beachten (vgl BSG 276; SozkR BVG Nr. 45 ; Urteile VO Juli 19606

879/64 _)I besteht bei der Beurteilung der beiden Zeiträume rechtlich kein
Unterschied.
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Nach den Feststellungen des LSG hat die Klägerin zunächst den Beruf der Kinder-
gärtnerın erlernt und VO:  . 19673 bis Juli 1966 ausgeübt. Eine Wiedergewährung der
Waisenrente nach Vollendung des Lebensjahres („verlängerte* Waisenrente) kommt
U dann 1n Betracht, wenlnl sich die Klägerin während der eit des Postulats un NOovIı-
zlats 1n Berufsausbildung e1ine Schulausbildung während dieser eit scheidet ohne-
hin AauUuSs befunden hat und wWEe111l die Waisenrente nach 4.5 Abs BV.G uch bei
einem Berufswechsel nach Abschluß einer früheren Berufsausbildung gewähren
ist. Beide Fragen sind ıIn Übereinstimmung mit den Vorinstanzen bejahen. Das
ist davon auUsSsgeHANSCH, daß die Klägerin während des Postulats und Novizlats Z

Ordensschwester ausgebildet worden ist. Die Ausführungen des LSG sind nicht ein-
deutig. Auf der einen Ceite wird A  S Ausbildungsziel die Ordensschwester angesehen;
andererseits spricht das LSG ber davon, da{s die Klägerin „klösterlichen Kinder-
gärtnerin” ausgebildet werden ollte, wobei das LSG darin einen eigenständigen Beruf
gesehen hat Insoweit handelt sich jedoch nicht um tatsächliche Feststellungen, die
gemäß 1673 SGG für das Revisionsgericht bindend waren, sondern die Rechts-
auffassung des L5SG, die bei einer zugelassenen RKevision voll nachprüfbar ist

Das Postulat, das 1 Fall der Klägerin einen ona gedauert hat, ist die erste Be-
währungszeit des Bewerbers (vgl „Der Große Brockhaus”, Stichwort „Postulat”). Das
anschließende Noviziat ist die VO Kirchenrecht geforderte Probe- und Einführungszeif

Beginn des Ordenslebens; G1€e dauert wenigstens eın Jahr Aufgabe des Novizlats
ist E: den OVvizen mit den Pflichten des Ordenslebens vertraut machen un ihn
darin üben. Dazu gehören das Studium der Ordenssatzungen, die Belehrung über
die Ordensgelübde und klösterlichen Tugenden SOWI1e das betrachtende Gebet iel
des Noviziats ist demnach die Formung einer „religiös gepragten Persönlichkeit“ (vgl
„Der Große Herder“ un! „Lexikon für Theologie un Kirche“, Auflage, jeweils
ınter Stichwort „Noviziat“ ; BSG 231 mıit weıteren Nachweisen). Da Ordensange-
hörige verpflichtet sind, auf ihre Umwelt nicht durch ihr Wissen un:! Können, sondern
auch durch ihre Persönlichkeit einzuwirken (vgl „Lexikon für Theologie un Kirche“”
unter Stichwort /Orden“ Hanstein, Ordensrecht, Aufl: Da „Der Ordensberuf”),
ist die während dieser eit durchgeführte Formung der Persönlichkeit unerläßlich für
1ine Tätigkeit als Ordensschwester. Der TE in den Orden ist unabhängig davon,
ob un! welchen Beruf die Novizın erlernt hat. Die Ausbildung ist iıne eigenständige,
die auf die besonderen Aufgaben der Ordensschwester abgestellt ist, wobei das Streben
nach „christlicher Vollkommenheit“ 1 Vordergrund steht (vgl Hanstein aaQ0 z1
Anm. II 37 dem die Erfüllung der Sonderaufgaben der Ordensgemeinschaft nachge-
ordnet wird. Die Ordensschwegster übt demnach keine „höher wertende“ zivile
Tätigkeit, sondern ine ganz anders geartete Tätigkeit aus, die gegenüber dem zivilen
Beruf eın aliud darstellt.

konkreten Fall kann daher das Novizlat der Klägerin nicht als bloße Weiterbildfing
1 Beruf der Kindergärtnerin angesehen werden. Diese Auffassung wird dadurch
bestätigt, daß die Klägerin nach den Feststellungen des LSG während dieser eit mit
Kindern überhaupt nicht 1n Berührung gekommen ist, daß ıne praktische Ausbil-
dung für diesen Beruf icht möglich WAarTrT. Die Klägerin hatte bei ihrem 1Nnirı 1n den
Vorbereitungsdienst des Ordens bereits 1ne abgeschlossene Ausbildung Kinder-
gartnerin. Das Noviziat fiel weder zeitlich noch fachlich mit dieser Ausbildung I1l-

INeN, sondern sollte die Klägerin, wıe jede andere Bewerberin auch, mıit den beson-
deren Anforderungen des Ordenslebens vertraut machen (vgl BSG 231, dort für
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den Beruf des künftigen Ordenspriesters). Postulat un Novizlat nehmen uch die
eit un! Arbeitskraft des Ovizen ausschließlich der zumindest überwiegend
Anspruch vgl Hanstein aaQ SS und z8) Nach den Feststellungen des LSG hat
die Klägerin während dieser eit uch keinen anderen Beruf ausgeübt. Die Absicht
der Klägerin, spater wieder als Kindergärtnerin 1m Rahmen des Ordens atıg WeTlI-

den, berührt deshalb nicht die Frage, mmit welcher Zielsetzung G1€e während des Noviziats
ausgebildet wurde. Da Ordensangehörige nach den Feststellungen des LSG gewöhnlich
nach ihrer Aufnahme 1n den Orden wieder einer Arbeitstätigkeit nachgehen, ware  ea
1mM Fall der Klägerin 1LUFr naheliegend, wenn S1€e auf den früher bereits ausgeübten
Beruf zurückgreifen würde. Unabhängig davon und 1n strenger Scheidung VO  } diesem
zivilen Beruf ist ber uch die Tätigkeit als Ordensschwegster als Beruf anzusehen.
Der Begriff „Beruf”“ 1mM 1INnNne des S 45 Abs BVG 1st 11 Gesetz nicht definiert der
auch L1LLUTr umschrieben. Für die insoweit gleichlautende Vorschrift des 1267 Abs
Satz RVO fehlt ebenfalls 1nNne gesetzliche Definition. Der Senat des Bundessozial-
gerichts hat der zitierten Entscheidung (BS5G 271) „Beruf“ bezeichnet als
eine für die Dauer vorgesehene Arbeit, die der Existenzsicherung dient un! die gyeelg-
net ist, materielle der geistige 1ın der Gesellschaft auftretende Bedürfnisse befrie-
digen, und der die Befähigung durch Ausbildung un:! Erziehung erworben
wird. Berufsausbildung i1st danach die Ausbildung für einen zukünftigen, Ent-
gelt auszuübenden Beruf, die die Arbeitskraft und Arbeitszeit des Auszubildenden
ausschließlich der überwiegend 1n Anspruch nımmMt (vgl. BSG 1LOX 25y 166) Es
bestehen keine Bedenken, diese Definitionen aus dem Rentenrecht uch für 45
Abs BVG übernehmen, da hierin keine spezifisch versicherungsrechtlichen
Gesichtspunkte ZU: Ausdruck kommen (vgl BSG 1n SozkR Nr. 45)
Nach den Feststellungen des LSG eistet die Ordensschwester ıne für die Dauer aus-

gerichtete Arbeit. Dabei ist üblich, daß Ordensangehörige auf den Gebieten atıg
werden, denen sich der Orden nach seiner Satzung widmen will, weil LLUT die
wirtschaftliche Grundlage des Ordens sichergestellt werden kann. Diese Arbeit dient
uch der Existenzsicherung. Ordensangehörigen, die sich mit einem Gelübde gemäß
den „Evangelischen Räten‘  48 (vgl „Der Große Herder“”, Stichwort „Orden”) Armut
verpflichtet haben, ist War verwehrt, bare Entgeltleistungen entgegenzunehmen.
Die Ordensangehörigen verzichten uch nach Kirchenrecht und ständiger klösterlicher
UÜbung auf Vermögen un: Erwerb zugunsten des Klosters. Andererseits ist der Orden
ber verpflichtet, seinen Mitgliedern gesunden, kranken und alten Tagen einen
bescheidenen Unterhalt und 1Ne AaNSCMECSSCHNEC Versorgung gewährleisten (vgl
BSG 2 Der Beklagte scheint 1nNnsoweıit verkennen, daß als Gegenleistung für
die einzelne Leistung der für das Zurverfügungstellen der Arbeitskraft nicht STE
eın 1n seinem Wertverhältnis angeMESSECNECS Entgelt ın orm eines Geldbetrages BeC-
währt werden muß, sondern daß uch der freie Unterhalt allein schon als „Entgelt“
bezeichnet wird (vgl SS 228 Abs Nr. 2y 160 Abs RVO) Das heute allgemein 1
Vordergrund stehende Gewinnstreben wird schwächer ausgebildet se1In, Je mehr
die Berufstätigkeit einem inneren seelischen Bedürfnis folgt und die Persönlichkeit
des Menschen Ganzen erfaßt vgl BVerfG 77 377l 397) Gehört doch 1n einzelnen
Bereichen ZzZum. Berufsbewußtsein gerade der Einsatz der anzen Persönlichkeit, hne
Rücksicht auf den augenblicklichen materiellen Gewinn (vgl BSG 25y 231  7 uch
Urteil des erkennenden Senats In BSG 30, ZU: Hausfrauenberuf; LSG Rheinland-
Pfalz Breithaupt 1964, 150 und Urteil VO: April 1970 Kg 1/69 —) Die
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genannten Fälle betraten männliche Ordensangehörige, Urdenspriester und Lalen-
brüder. Nach Auffassung des Senats bestehen ber keine Bedenken, diese Gesichts-
punkte uch auf ine Ordensschwegster entsprechend anzuwenden. Die Gemeinschaft
der Armen Schulschwestern VO  5 nNnserer Lieben Frau bezeichnet sich War als „Kon-
gregation”. Eine solche unterscheidet sich ber VO  3 einem Orden 1LUFr dadurch, da{fß
ihre Mitglieder nicht wıe zukünftige Ordensangehörige feierliche, sondern einfache
Gelübde ablegen; die sonstigen Ordensregeln sind ber VO  } den Kongregationen
übernommen worden (vgl Evangelisches Kirchenlexikon, Aufls Stichwort „Orden
und Kongregationen”).
Die Tätigkeit ıner Ordensschwester, die als Kindergärtnerin der ın sonstiger Weise
atig wird, befriedigt uch in der Gesellschaft vorhandene Bedürfnisse. Das LSG hat
hierzu festgestellt, da{fs weıte Kreise der religiös gebundenen Bevölkerung Bayerns
Kindergärten bevorzugen, die VOoO  z} Ordensschwes®%e: geleitet werden. Der Beklagte hat
begründete Revisionsangriffe diese Feststellung nicht erhoben, dafß 61e für
das Revisionsgericht bindend 1st (S 10673 5GG) Danach sind ber alle Voraussetzungen
erfüllt, die Tätigkeit einer Ordensschwester als „Beruf“ des 45 Abs BVG
anzusehen. Eine weiıtere Bestätigung für seine Auffassung findet der ena 1n dem
Rundschreiben des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung VO:

Juli 1970 1970 ö3 Nr 4A2) ort wird hervorgehoben, da{fß uch der
schwerbeschädigte Ordensangehörige beruflich besonders geschädigt seın kann un:! da{f
lediglich die normale Methode der Schadensermittlung bei der Gewährung und Be-
rechnung des Berufsschadensausgleichs versagtT, da{f deshalb 1m Wege des arte-
ausgleichs auf iıne vergleichbare Tätigkeit der privaten Wirtschaft zurückgegriffen
werden soll In ähnlicher Weise hatte der BM. bereits in seinem Rundschreiben VO

Oktober 1961 V 1961 140 Nr. 70) bestimmt, daß der wirtschaftliche Erfolg
der Tätigkeit des Ordensangehörigen bei der Feststellung der Ausgleichsrente als
Einko mmen werten ist. Der BM hat dabei ZU Ausdruck gebracht, daß den
besonderen Verhältnissen der Ordensgemeinschaften 1 Gegensatz ZUT reinen Er-
werbswirtschaft Rechnung getragen werden muß un da{fs davon auszugehen ist,
daß jeder Ordensangehörige verpflichtet ıst, durch seine Arbeit seinen eil ZUT wirt-
schaftlichen Sicherung der Ordensgemeinschaft beizutragen. Diese ber yewährleistet als
Gegenleistung, als Entgelt, den laufenden Unterhalt un die lebenslange Ver-

SOTgUNg 1n alten und kranken agen
Der Gewährung der Waisenrente die Klägerin steht nicht entgegen, daß diese, als
S1e das Novizlat begann, bereits den Beruf einer Kindergärtnerin erlernt und mehrere
Jahre ausgeübt hatte In 45 Abs. BVG kommt nicht Ausdruck, daß das Gesetz
1L1UTr die Erlernung Berufes £fördern will und daß Waisenrente nach Vollendung
des Lebensjahres 1Ur für das erste Ausbildungsverhältnis gewähren ist. Das
BSG hat für die entsprechende Vorschrift des D7 Abs Satz RVO bereits auls-

gesprochen, daß auch die Ausbildung in einem zweiten Beruftf durch die Gewährung
iner Waisenrente £inanziell unterstutzt werden kann (vgl. SozkR 1267 RV|  O Nr. 17)
Für 45 Abs BVG ist dies bisher icht ausdrücklich VO BSG ausgesprochen WOTI-

den; jedoch hat der Senat in einem Urteil vgl Sozk S  S 45 BVG Nr. 11) darauf hin-
gewiesen, da{fß der Anspruch auf die verlängerte Waisenrente nicht davon abhängig
ist, da{fß die Waise noch nicht 1n der Lage ist, ihren Unterhalt durch ıne erlernte

Berufstätigkeit bestreiten. In den Verwaltungsvorschriften zz b BVG, die bei
S  I BVG entsprechend anzuwenden sind, wird überdies ausdrücklich bestimmt (vgl.
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Nr. Satz S 33 D BVG id. Vom 26 Juni 1969), daß e1m Vorliegen der
sonstigen Voraussetzungen unerheblich ist, ob der Berufsausbildung bereits 1Nne ande-

„selbst ine abgeschlossene“ Berufsausbildung vOTaNnNsSCSHANSECI 1st (vgl uch
Nr. Satz id. VO Januar 1965) Die Verwaltungsvorschriften entsprechen
sSOmit der heute allgemein, uch VO Gesetzgeber, vertretenen Auffassung, daß die
Ausbildung einNnem zweıten Beruft durchaus innvoll und förderungswürdig sSein kann
(vgl. Urteil des BFEH VO O, L2. ET VI 255/70 —) Niemand soll gehindert
werden, seinen Beruf wechseln und einen seinen Neigungen un:! Fähigkeiten eNTt-
sprechenden Beruft erlernen, sofern bereit ist, die damit verbundenen
Mühen un Einschränkungen auf sich nehmen. Das Ausbildungsförderungsgesetz
(vom 26 August OT, BGBI 1400) bestimmt seinem Abs ausdrücklich, daß
uch o1ne weıtere Berufsausbildung gefördert werden kann (vgl uch Abs des
inzwischen außer Kraft getretenen Ausbildungsförderungsgesetzes VO Deptem-
ber 1969 BGBI 1719 —)
Die bisherige Rechtsprechung des BSG steht dieser Auffassung nicht entgegen. Das
BSG hat, wWEe11nl 1ne Waise einen zweıten Beruft erlernte, die Gewährung einer Waisen-
rente LLUL dann versagt, WEe'’ die Ausbildung ich 1 Rahmen einer Berufstätigkeit
vollzogen un! die Waise während der Ausbildungszeit für den zweıten Beruf noch
volles Gehalt Adaus ihrem bisherigen Beruf bekommen hat (vgl 1267 Abs Satz
RVO BSG 289; SozR Nrın un: 451 Urteil VO Juni O7 174/71

45 Abs BVG Urteil VO Juli 1966 879/64 —} Dies War bei der
Klägerin nicht der Fall, denn die Klägerin War während des Noviziats nicht „nebenbei”“
als Kindergärtnerin atıg; 661e hat aus dieser Tätigkeit uch kein Gehalt bekommen.
Als OVvizin stand ihr uch noch kein Anspruch auf volle, lebenslange Versorgung
Z daß ihre Ausbildung uch nicht mit der Zahlung VO  3 ‚sonstigen Zuwendungen

entsprechender Höhe”“ verbunden WarTr (vgl 45 Abs Buchst. BVG id des
NOG)

Das LSG hat daher 117 Ergebnis zutreffend der Klägerin die Waisenrente für die eıit
VO ugust bis 5 August 1967 zugesprochen. Die VO: Beklagten hiergegen ein-
gelegte Revision ist somit unbegründet und mußte zurückgewiesen werden (S 170
Abs Satz 5GG)

Oommentar
Dieses Urteil kann als eine definitive Bestätigung des BSG-Urteils 0O 1965
(OK 1965, 424) und des LSG Rheinland-Pfalz (070) 19/0 (OK 10771, 338)) angeE-
sehen werden, weiıl 1ine abweichende Entscheidung 1NuUr noch der Große Senat des
Bundessozialgerichts fällen annn Für die eıt des Postulats Un Nowviztiats sind damıt
Kindergeld der Waisenrente, Sowelnt deren Zahlung auf gesetzlichen Vorschriften
beruht (OK 1964, 53)) zahlen, uch wenn dem Postulat Un Noviztiat eine Ausbildung

einem „weltlichen” Beruf VOrAUSZING bzw Na  oLZ Diese Zeıten sind echte A
bildungszeiten für den Beruf eines Ordensmannes der einer Ordensschwester.
Die Vorinstanz, wıe das BSG hatten sich mi1t dem Berufsbild der „klösterlichen Kin-
dergärtnerin“, eın Analogat dazu ıst der „geistliche Studienrat”, auseinanderzusetzen.
Man kann diese doppelte Ausbildung nicht als Weiterbildung 17mM Sinne einer Vervoll-
kommnung bezeichnen. Wesentlich 1st vielmehr, daß 1er weı verschiedene Berufsaus-
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bildungen aufeinanderfolgen, wobei nach Abschluß der jeweiligen Ausbildung jeder
Beruf selbständig ausgeübt werden ann. Das System einer doppelten Berufsausbildung
Zibt auch 1m weltlichen Bereich, der Dipl.-Ing., der ıIn den Staatsdienst e1n-
trefifen will, nochmals ıne Ausbildungszeit durchmachen muß Dieses Urteil Läßt erken-
nNeETL, W1IE wichtig ın Auseinandersetzungen mi1t staatlichen Behörden 1ıne grundsätzliche
un sachgerechte Darstellung des Tatbestandes 1Sst.
Im Hinblick auf die beiden Urteile des BSCG und auf das des LSCG ıst zusammenfassend
festzuhalten:
A) für die eıt des Postulats un des Noviz1iats 1st Kindergeld bzw Waisen-

rente zewähren, uch wenn der klösterlichen Berufsausbildungszeit schon 1ine
Ausbildung für einen anderen Beruf DVOrAUSZING.

b) auch für eine sıch das Postulat Un Noviztiat anschließende Ausbildung einem
„zivilen“ Beruf (wenn dafür kein Gehalt 1n steuerrechtlichen Sinne merstanden
gezahlt wird, AU S dem der Lebensunterhalt hbestritten werden kann), ist das Kinder-
geld bzw die Waisenrente ıneiterzuzahlen.

C) die Altersgrenzen für die Weiterzahlung, die unterschiedlich ın den einzelnen (Ger
seizen fixiert sind, muüssen natürlich beachtet werden.

Dieses Urteil des BSG stellt darüber hinaus für die ethische Un soziale Wertung des
Ordensberufs und sSeiner praktischen Ausübung erfreuliche Kriterien auf, die für das
Bundesversorgungsgesetz TÜr den Kommplex der SOX Ausbildungsförderungs-
ZzesetZe, Ww1e uch für die Rentenversicherungsgesetze (AVG Un RVO) 1mm Hinblick
auf das Rentenreformgesetz nicht hne Auswirkungen sein werden. In diesem
Zusammenhang mufß uch auf e1l b/c der Urteilsbegründung ZU BFEH-Urteil v“O

71 (OK 1972, 301) hingewiesen werden.
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